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BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Geschenke an Mitarbeiter in der 18. WP 
BEZUG Ihre Anfrage vom 15.05.2018 

ANLAGE - 1- 
GZ 505-511.E-IFG 253-2018  (bitte bei Antwort angeben) 

 
 

Berlin, 06.06.2018 
Sehr geehrter Herr Semsrott, 
 

auf Ihre o.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 

Bundes (IFG), mit der Sie um die Übersendung von Informationen zu sämtlichen 

meldepflichtigen Geschenken bitten, die aktuelle und ehemalige Mitarbeiter des 

Auswärtigen Amts während der 18. Wahlperiode mit Bezug zu ihrem Amt erhalten haben 

und aus denen Angaben zu Art des Geschenkes, Wert und Verwendung hervorgehen, 

ergeht folgender 

 

    Bescheid: 

 

Ihrer Anfrage wird stattgegeben, soweit die Informationen im Auswärtigen Amt vorliegen. 

Als Anlage übersende ich Ihnen eine entsprechende Auflistung. 

 

Angaben zum Wert der Geschenke können nicht gemacht werden, da das Auswärtige Amt 

den Wert nicht ermittelt. Bei Geschenken, die an die VEBEG GmbH zur Verwertung 

abgegeben werden, ist eine Wertermittlung grundsätzlich nicht erforderlich. 

 

Mit der Schwärzung personenbezogener Daten Dritter erklärten Sie sich vorab 

einverstanden. 

 

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 

 
Herrn 
Arne Semsrott 
Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. 
Singerstr. 109 
10179 Berlin 
 
Nur per E-Mail: a.semsrott.cedhw4p3tb@fragdenstaat.de 
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Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Gabriele Graf 

 

 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

 

 

Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Auswärtigen Amt in Berlin oder Bonn erhoben werden. 
 


